
1 von 2

www.ris.bka.gv.at

VERORDNUNGSBLATT
DER STADTGEMEINDE STADL-PAURA

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 12.12.2025 www.ris.bka.gv.at

Nr. 5 Verordnung: Abfallgebührenordnung gemäß § 18 Oö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009

Verordnung
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Stadl-Paura mit der eine Abfallgebührenordnung für die 

Stadtgemeinde Stadl-Paura erlassen wird.

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023 i.d.g.F. und 
des § 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl 71/2009 i.d.g.F., wird verordnet:

§ 1
Gegenstand der Gebühr

Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu entrichten.

§ 2
Höhe der Gebühren (inkl. 10% Umsatzsteuer)

(1)
Kunststofftonne für Hausabfälle (4 wöchentlich)

mit 120 l bzw. 240 l grüner Kunststofftonne für biogene 
Abfälle

Jahresgebühr
in Euro

60 l 144,00
80 l 162,00

120 l 184,00
240 l 320,00

(2)
Kunststoffcontainer für Hausabfälle (2 wöchentlich)

mit 3 bzw. 4 Stück 240 l grüner Kunststofftonne für 
biogene Abfälle

Jahresgebühr
in Euro

770 l 2.860,00
1100 l 3.712,00

(3)
Abfallsäcke Gebühr je Stück

in Euro
Abfallsack 7,20

Biosack 1,70

(4) Für jede weitere 120 l / 240 l grüne Kunststofftonne für biogene Abfälle wird eine Jahresgebühr 
von € 88,00 vorgeschrieben. 
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(5) Wurde eine grüne Kunststofftonne (Biotonne) aufgrund teilweiser Befüllung mit Fremdmaterial 
nicht entleert, so erfolgt die Entleerung dieses Gefäßes nur auf Bestellung des Grundstückseigentümers im 
Rahmen der regulären Hausabfallsammlung gegen eine Gebühr von € 30,00 je zu entleerender grüner 
Kunststofftonne. 

(6) Für eine Abholung von sperrigen Abfällen ab Bordsteinkante gegen vorherige 
Terminvereinbarung werden pro Entsorgungsfahrt (Pritschenwagen) € 184,00 vorgeschrieben. 

§ 3
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist der Grundstückseigentümer.

§ 4
Beginn der Gebührenpflicht

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nach § 2 beginnt mit Anfang des Monats, in dem die 
Sammlung von Abfällen von den jeweiligen Grundstücken erstmals stattfindet.

§ 5
Fälligkeit

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 
November eines jeden Jahres fällig.

§ 6
Umsatzsteuer

Die Gebühren in § 2 beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 10%.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Abfallgebührenordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. 

Der Bürgermeister:
Christian Popp
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